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Landkreis Potsdam-Mittelmark
Die Kreiswahlleiterin 

Öffentliche Bekanntmachung
über die zugelassenen Kreiswahl- 

vorschläge für die Wahl des  
7. Landtages Brandenburg am 

1. September 2019 im Wahlkreis 16
Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 16 hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 17. Juli 2019 folgende Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum 
7. Landtag Brandenburg am 1. September 2019 zugelassen. Sie werden 
hiermit gemäß § 30 Abs. 3 Brandenburgisches Landeswahlgesetz in Ver-
bindung mit § 37 Brandenburgische Landeswahlverordnung bekannt ge-
macht:

ffentliche Bekanntmachungen
1. Wahlvorschlagsträger: 
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD

 Wernitz, Udo
 Außendienstmitarbeiter
 geb. 1968 in Brandenburg an der Havel
 Kloster Lehnin

2. Wahlvorschlagsträger: 
 Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU

 Schäfer, Franz Herbert
 Justizbeamter
 geb. 1959 in Siegen
 Groß Kreutz (Havel) 

3. Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE – DIE LINKE

 Dr. Bernig, Andreas
 Politologe
 geb. 1957 in Rostock 
 Kloster Lehnin 
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4. Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland – AfD

 Hünich, Lars
 Landesgeschäftsführer AfD - Brandenburg  
 geb. 1971 in Dresden
 Borkwalde

5. Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE/B 90

 Bartolain, Vincent
 Schüler
 geb. 2000 in Brandenburg an der Havel
 Groß Kreutz (Havel) 

6. Wahlvorschlagsträger: 
 Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler –
 BVB / FREIE WÄHLER

 Schulz, Thomas
 Agraringenieurökonom
 geb. 1962 in Brandenburg an der Havel
 Roskow

7. Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei – FDP

 Karstedt, Matti
 Selbstständig
 geb. 1996 in Potsdam
 Groß Kreutz (Havel)

8. Wahlvorschlagsträger:  
 DEUTSCHE KONSERVATIVE – Deutsche Konservative

 Conrad, Corinna
 Krankenschwester
 geb. 1958 in Gut Deixlfurt
 Brandenburg an der Havel 

Lahn 
Kreiswahlleiterin 
Wahlkreis 16

Öffentliche Bekanntmachung
über die zugelassenen Kreiswahl- 

vorschläge für die Wahl des 
7. Landtages Brandenburg am 

1. September 2019 im Wahlkreis 18
Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 18 hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 17. Juli 2019 folgende Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum  
7. Landtag Brandenburg am 1. September 2019 zugelassen. Sie werden 
hiermit gemäß § 30 Abs. 3 Brandenburgisches Landeswahlgesetz in Verbin-
dung mit § 37 Brandenburgische Landeswahlverordnung bekannt gemacht:

1. Wahlvorschlagsträger: 
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD

 Baaske, Günter
 Landtagsabgeordneter
 geb. 1957 in Belzig
 Bad Belzig

2. Wahlvorschlagsträger: 
 Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU

 Schmollack, Anja
 Wirtschaftsjuristin
 geb. 1981 in Wittenberg
 Treuenbrietzen 

3.  Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE  - DIE LINKE

 Sprengel, Claudia
 Wahlkreismitarbeiterin
 geb. 1989 in Rathenow 
 Brandenburg an der Havel

4.  Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland – AfD

 Laubach, Kai Kristian
 Dipl. Kaufmann  
 geb. 1982 in Hamburg
 Potsdam

5.  Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE/B 90

 Koska, Andreas
 Journalist
 geb. 1956 in Tychy
 Planebruch  

6.  Wahlvorschlagsträger: 
 Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler –
 BVB / FREIE WÄHLER

 Dr. Ludwig, Winfried
 Referent für Recht
 geb. 1952 in Gera
 Beelitz

7.  Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei – FDP

 Kehrwieder, Tim
 Student
 geb. 1998 in Belzig
 Wiesenburg/Mark

Kümpel 
Kreiswahlleiterin 
Wahlkreis 18

Bekanntmachung über die 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge 

für die Wahl zum 7. Landtag 
Brandenburg am 1.September 2019

Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 19 hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 18. Juli 2019 folgende Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum 
7. Landtag Brandenburg zugelassen. Sie werden hiermit gemäß § 30 Abs. 3 
Brandenburgisches Landeswahlgesetz in Verbindung mit § 37 Brandenbur-
gische Landeswahlverordnung bekannt gemacht:

1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
 Uwe Adler
 Kriminalbeamter
 geb. 1974 in Brandenburg an der Havel
 Potsdam
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2. DIE LINKE (DIE LINKE)
 Tina Lange
 Lehrerin
 geb. 1977 in Neubrandenburg
 Potsdam 

3. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
 Dr. Saskia Ludwig
 Dipl.-Kauffrau 
 geb. 1968 in Potsdam
 Potsdam

4. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90)
 Robert Funke
 Sprecher „Grüne Jugend Brandenburg“
 geb. 2000 in Potsdam
 Potsdam

5. Alternative für Deutschland (AfD)
 Marlon Deter 
 Bankkaufmann
 geb. 1973 in Potsdam
 Werder (Havel)

6. Freie Demokratische Partei (FDP)
 Kay Martin
 Student
 geb. 1995 in Potsdam
 Potsdam

7. Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler 
 (BVB / FREIE WÄHLER)
 Roland Büchner
 Feuerwehrbeamter
 geb. 1960 in Potsdam
 Schwielowsee/OT Ferch

8. Edmund Müller (Einzelbewerber)
 Dipl.-Ing. Maschinenbau
 geb. 1969 in Neustadt a. d. Aisch
 Werder (Havel)

Potsdam, den 18.07.2019

Stefan Tolksdorf
Kreiswahlleiter
Wahlkreis 19

Öffentliche Bekanntmachung
über die zugelassenen Kreiswahl-

vorschläge für die Wahl des 
7. Landtages Brandenburg am 

1. September 2019 im Wahlkreis 20
Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 20 hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 17. Juli 2019 folgende Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum 
7. Landtag Brandenburg am 1. September 2019 zugelassen. Sie werden 
hiermit gemäß § 30 Abs. 3 Brandenburgisches Landeswahlgesetz in Ver-
bindung mit § 37 Brandenburgische Landeswahlverordnung bekannt ge-
macht:

1. Wahlvorschlagsträger: 
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
 
 Rüter, Sebastian
 Leiter Geschäftsstelle Europäischer Betriebsrat Deutsche Bahn AG
 geb. 1976 in Braunschweig
 Teltow

2.  Wahlvorschlagsträger: 
 Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU

 Rudorff, Dietrich
 Rechtsanwalt
 geb. 1978 in Berlin
 Kleinmachnow 

3.  Wahlvorschlagsträger: DIE LINKE – DIE LINKE

 Block, Marlen
 Rechtsanwältin
 geb. 1980 in Berlin-Köpenick 
 Potsdam 

4.  Wahlvorschlagsträger: Alternative für Deutschland – AfD

 Edler, Hans-Stefan
 Dipl. Ing. (FH)
 geb. 1949 in Ilmenau
 Blankenfelde-Mahlow

5.  Wahlvorschlagsträger: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE/B 90

 Pichl, Alexandra
 Kommunikationsberaterin
 geb. 1978 in Lübz
 Kleinmachnow   

6.  Wahlvorschlagsträger: 
 Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler –
 BVB / FREIE WÄHLER

 Dr.-Ing. habil. Wolf, Andreas
 Elektrotechniker, Informatiker
 geb. 1961 in Berlin
 Teltow

7.  Wahlvorschlagsträger: Freie Demokratische Partei – FDP

 Goetz, Hans-Peter
 Rechtsanwalt
 geb. 1961 in Magdeburg
 14513 Teltow

Kümpel 
Kreiswahlleiterin 
Wahlkreis 20
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Öffentliche Bekanntmachung 

über die Sitzungen der Kreiswahlausschüsse 
zur Feststellung der endgültigen Ergebnisse 

zur Wahl des 7. Landtages Brandenburg 
am 1. September 2019

Die Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 16 findet am

Mittwoch dem 4. September 2019 um 17.00 Uhr
im Beratungsraum 203

im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Niemöllerstraße 1, 14806 Bad Belzig, 
Haus 1 

und für die Wahlkreise 18 und 20 am

 Mittwoch dem 4. September 2019 um 17.00 Uhr
 im Sitzungssaal

im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Niemöllerstraße 1, 14806 Bad Belzig, 
Haus 1 

statt.

Die Sitzungen der Kreiswahlausschüsse sind öffentlich. Jede Person hat 
Zutritt.

Bad Belzig, den 23.07.2019

Lahn Kümpel
Kreiswahlleiterin WK 16 Kreiswahlleiterin WK 18 und 20

Wahlausschuss des Wahlkreises 19 
zur Feststellung der Ergebnisse zur 

Landtagswahl am 1. September 2019
Die Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Feststellung der Ergebnisse über 
die Wahlkreiskandidaten für die Landtagswahl am 1. September 2019 fin-
det am 10.09.2019 um 10 Uhr im Haus 1 der Stadtverwaltung Potsdam, 
Hegelallee 6 – 10, 14467 Potsdam, Raum 144 statt. Die Sitzung ist öf-
fentlich.

Auf der Tagesordnung dieser Zusammenkünfte stehen folgende Themen:

1. Berichterstattung des Wahlleiters
2. Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der 

Landtagswahl
3. Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Potsdam, den 31.07.2019

Stefan Tolksdorf
Kreiswahlleiter WK 19

Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Untere Wasserbehrde 

Öffentliche Bekanntmachung 
der unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark

Vorprüfung zur Feststellung über die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben: Ent-
nahme von Grundwasser zum Zweck der Wasserstandsaufhöhung 
des Güterfelder Haussees mit einem jährlichen Volumen von > 
100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³

Antragsteller: Gemeinde Stahnsdorf

Die Gemeinde Stahnsdorf beantragt eine wasserrechtliche Erlaubnis für 
die Entnahme von Grundwasser aus dem zweiten, bedeckten Grundwas-
serleiter für die Wasserstandsaufhöhung des Güterfelder Haussees in der 
Gemarkung Güterfelde. Die beabsichtigte Grundwasserentnahmemenge 
beläuft sich dabei auf > 100.000 m³ im Jahr.

Es handelt sich hierbei gemäß Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zu § 7 Absatz 1 
Gesetz der Umweltverträglichkeit (UVPG) um ein Vorhaben, für das eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen war.

Im Ergebnis der oben genannten Vorprüfung  wird festgestellt, 
dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, da kei-
ne erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Erlaubnisentscheidung zu be-
rücksichtigen wären.

Diese Feststellung, die gemäß § 5 Absatz 3 UVPG  nicht selbständig an-
fechtbar ist, erfolgt auf Grundlage der vom Vorhabenträger eingereichten 
Unterlagen gemäß der Prüfkriterien der Anlage 3 UVPG und der daraus 
resultierenden behördeninternen Prüfung.

Bei der hier angewendeten überschlägigen Prüftiefe ist das Ausmaß der 
Auswirkungen als kleinräumig einzustufen. Die Grundwasserentnahme 
ist zeitlich befristet und nach Beendigung vollständig reversibel. Wasser-
schutzgebiete sind am Standort des Vorhabens nicht vorhanden.
Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umwelt-
auswirkungen im Umfeld des Vorhabens zu erwarten.

Die Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung sind dokumentiert 
und können nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Frau Driesner, 
Tel.: 03328 31 8296) während der Dienststunden beim Landkreis Potsdam-
Mittelmark in der unteren Wasserbehörde (Besucheradresse: Am Teltowka-
nal 7, 14513 Teltow) eingesehen werden.

Die untere Wasserbehörde wird über den Antrag entsprechend den rechtli-
chen Vorschriften entscheiden.

Rechtsgrundlagen (nach der jeweils derzeit gültigen Fassung):

UVPG: Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
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Geschäftsordnung
des Kreistages des Landkreises 

Potsdam-Mittelmark
Gemäß § 131 Abs. 1 i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf, Bbg. GVBl. I 2007, 
S. 286 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Branden-
burgischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung und des 
Brandenburgischen Straßengesetzes vom 18.12.2018 (Bbg. GVBl. I/2018 
Nr. 37), hat der Kreistag des Landkreises Potsdam-Mittelmark in seiner Sit-
zung am 20.06.2019 die folgende Geschäftsordnung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1 Einberufung des Kreistages
§ 2 Geschäftsführung
§ 3 Ältestenrat
§ 4 Tagesordnung
§ 5 Nichtöffentliche Sitzungen
§ 6 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Beschlussfähigkeit
§ 7 Mitwirkungsverbot
§ 8 Fraktionen
§ 9 Behandlung von Vorlagen und Anträgen
§ 10 Rücknahme und Änderung von Anträgen und Vorlagen, Änderungs-

anträge, Gegenanträge, Teilungsanträge und erneute Anträge
§ 11 Anfragen
§ 12 Petitionen
§ 13 Einwohneranträge
§ 14 Sitzungsleitung und -verlauf
§ 15 Zwischenfragen
§ 16 Persönliche Erklärungen
§ 17 Verletzung der Ordnung
§ 18 Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung
§ 19 Anträge zur Geschäftsordnung
§ 20 Schluss der Aussprache
§ 21 Vertagung und Unterbrechung
§ 22 Abstimmungen
§ 23 Wahlen
§ 24 Feststellung und Verkündung des Abstimmungs- oder Wahlergebnis-

ses
§ 25 Abstimmungen und Wahlen durch Stimmzettel
§ 26 Ton- und Bildübertragung, Ton- und Bildaufzeichnung
§ 27 Sitzungs- und Beschlussniederschriften
§ 28 Ausschüsse
§ 29 Änderung und Abweichung von der Geschäftsordnung
§ 30 Geschlechtsspezifische Formulierungen
§ 31 Drucksachen am Ende der Wahlperiode
§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Einberufung des Kreistages

(1) Der Kreistag wird vom Vorsitzenden mit einer Ladungsfrist von mindes-
tens zehn Kalendertagen schriftlich einberufen. Die Einberufung zur ersten 
(konstituierenden) Sitzung des Kreistages und deren Leitung erfolgt gemäß 
§ 131 Abs. 1 i. V. m. §§ 34 Abs. 1, 37 Abs. 3 BbgKVerf. Der Einladung sind die 
zugehörigen Vorlagen vollständig beizufügen. In besonderen Fällen kann 
die Ladungsfrist auf drei Tage verkürzt werden. Die Frist gilt als gewahrt, 
wenn die Einladung elf Tage vor der Sitzung abgesendet  worden ist.

(2) Sind der Vorsitzende und seine Vertreter an der Einberufung verhindert, 
so beruft der Landrat den Kreistag ein und leitet die Sitzung.

(3) Aus der Einladung müssen Ort, Zeit und die vorgesehene Tagesordnung 
der Sitzung hervorgehen. Die Einladung ist nach der in der Hauptsatzung 
vorgeschriebenen Form zu veröffentlichen.

§ 2
Geschäftsführung

(1) Der Vorsitzende bedient sich zur Erledigung des Geschäftsverkehrs des 
Kreistagsbüros. Diesem obliegt auch die Wahrnehmung des Schriftverkehrs 
zwischen dem Kreistag und dem Landrat.

(2) Dem Kreistagsbüro obliegt die Schriftführung während der Sitzungen 
des Kreistages bzw. der Ausschüsse. Es fertigt die Niederschrift der Sitzun-
gen.

(3) Das Kreistagsbüro überprüft die Beschlüsse des Kreistages, des Kreis-
ausschusses, des Jugendhilfeausschusses und der anderen Ausschüsse des 
Kreistages darauf, ob sie einen Termin enthalten oder zur Wiedervorlage 
vorgesehen sind. Die Fraktionen sind einmal im Quartal über die Nichtein-
haltung von Terminen oder Wiedervorlagen zu informieren.

§ 3
Ältestenrat

(1) Der Ältestenrat unterstützt den Vorsitzenden des Kreistages bei den 
geschäftsführenden Aufgaben und fördert die interfraktionelle Zusammen-
arbeit. 

(2) Der Ältestenrat wird vom Vorsitzenden auf Antrag eines seiner Mitglie-
der einberufen.

§ 4
Tagesordnung

(1) Vor Eintritt in die Beratung beschließt der Kreistag die Tagesordnung.

(2) Der Vorsitzende hat in die Tagesordnung die Vorschläge und Beschlus-
santräge aufzunehmen, die ihm spätestens 14 Arbeitstage vor der Sit-
zung von Kreistagsabgeordneten oder einer Fraktion vorgelegt werden. 
Beschlussanträge sollen eine Begründung und einen Beschlussvorschlag 
enthalten. Anträge der Fraktionen sind vom Fraktionsvorsitzenden, seinem 
Vertreter oder einem Beauftragten zu unter-zeichnen. Unberührt hiervon 
bleibt das Vorschlagsrecht des Landrates nach § 131 Abs. 1 i. V. m. § 35 
Abs. 1 BbgKVerf und des Kreisausschusses nach § 131 Abs. 1 i. V. m. § 50 
Abs. 3 BbgKVerf.

(3) Vor Feststellung der Tagesordnung kann diese durch Beschluss des 
Kreistages erweitert werden, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, 
die keinen Aufschub dulden oder die von äußerster Dringlichkeit sind. 
Wann im Einzelfall eine Angelegenheit keinen Aufschub duldet, ist danach 
zu beurteilen, ob der Kreistag nicht auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 
über die Angelegenheit befinden kann. Anträge auf Aufnahme in die Ta-
gesordnung wegen Dringlichkeit können von einzelnen Kreistagsabgeord-
neten mit Unterstützung von drei weiteren Kreistagsabgeordneten, einer 
Fraktion oder vom Landrat schriftlich zur Sitzung eingebracht werden. Die 
objektive Dringlichkeit kann mündlich begründet werden. Bis zur Feststel-
lung der Dringlichkeit ist eine Aussprache zur Sache nicht zulässig.

(4) Die Tagesordnungspunkte werden in der vorgesehenen Reihenfolge 
beraten. Der Kreistag kann die Reihenfolge durch Beschluss abändern und 
verwandte Punkte miteinander verbinden.

(5) Der Kreistag kann mit Mehrheit beschließen, Einwohner, die vom Ge-
genstand der Beratung betroffen sind, und Sachverständige zu hören.

§ 5
Nichtöffentliche Sitzungen

(1) Tagesordnungspunkte für nichtöffentliche Sitzungen sind so bekannt zu 
geben, dass der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet ist.
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(2) Wenn Abgeordnete, Fraktionen oder der Landrat die Aufnahme eines 
Tagesordnungspunktes in den nichtöffentlichen Teil einer Sitzung bean-
tragen, haben sie zu begründen, warum überwiegende Belange des öf-
fentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner den Ausschluss 
der Öffentlichkeit erfordern. Ergeben sich Zweifel, ob Tagesordnungs-
punkte nichtöffentlich oder öffentlich behandelt werden sollen, wird  
hierüber in nichtöffentlicher Debatte vor Eröffnung der Tagesordnung des 
öffentlichen Teils befunden. Gegebenenfalls beschließt der Kreistag die 
Aufnahme der als nichtöffentlich eingebrachten Tagesordnungspunkte in 
den öffentlichen Teil seiner Sitzung.

(3) Der Vorsitzende eröffnet den nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt 
erst dann, wenn die Öffentlichkeit den Sitzungssaal verlassen hat. Beschäf-
tigte der Kreis-verwaltung und die Geschäftsführer der Fraktionen, sofern 
sie zur Ver-schwiegenheit verpflichtet sind, zählen nicht zur Öffentlichkeit. 
Der Vorsitzende hat nach Beendigung des nichtöffentlichen Tagesord-
nungspunktes die Öffentlichkeit wieder herzustellen.

§ 6
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 

Beschlussfähigkeit

(1) Zu Beginn der Sitzung hat der Vorsitzende festzustellen, ob der Kreistag 
ordnungsgemäß einberufen worden und gemäß § 131 Abs. 1 i. V. m. § 38 
Abs. 1 BbgKVerf beschlussfähig ist.

(2) Der Vorsitzende hat die Sitzung aufzuheben, wenn festgestellt wird, 
dass der Kreistag nicht ordnungsgemäß einberufen wurde, es sei denn, die 
Verletzung von Form und Frist der Einberufung gilt unter den Vorausset-
zungen des § 131 Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 6 BbgKVerf als geheilt.

(3) Werden während der Sitzung Zweifel an der Beschlussfähigkeit geäu-
ßert, so hat der Vorsitzende sofort durch Auszählen festzustellen, ob die 
nach § 131 Abs. 1 i. V. m. § 38 BbgKVerf erforderliche Mehrheit der Mitglie-
der des Kreistages anwesend ist.

(4) Wird die Beschlussunfähigkeit festgestellt, so hat der Vorsitzende die 
Sitzung zu unterbrechen. Ist nach Ablauf von fünfzehn Minuten die erfor-
derliche Anzahl von Kreistagsabgeordneten nicht anwesend, so hat er die 
Sitzung aufzuheben. Er kann die Frist in besonderen Fällen nach seinem 
Ermessen um weitere fünfzehn Minuten verlängern. Nach Schließung der 
Sitzung hat der Vorsitzende frühestens am nächsten Tag, spätestens nach 
sieben Tagen eine neue Sitzung einzuberufen.

§ 7
Mitwirkungsverbot

(1) Müssen Kreistagsabgeordnete vermuten, dass ihre Mitwirkung an der 
Beratung und Beschlussfassung zu einem Tagesordnungspunkt nach § 131 
Abs. 1 i. V. m. § 22 BbgKVerf unzulässig ist, so haben sie dies dem Vorsit-
zenden vor dem Eintritt in die Beratung unaufgefordert mitzuteilen.

(2) Kreistagsabgeordnete, für die nach Abs. 1 ein Mitwirkungsverbot be-
steht, haben bei nichtöffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum zu ver-
lassen, bei öffentlichen Sitzungen dürfen sie sich in dem für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten.

(3) Die Nichtmitwirkung ist in der Niederschrift zu vermerken. Der betrof-
fene Kreistagsabgeordnete kann verlangen, dass die Gründe für die Nicht-
mitwirkung in die Niederschrift aufgenommen werden.

(4) Ist zweifelhaft, ob ein Mitwirkungsverbot besteht, befindet hierüber der 
Kreistag durch Beschluss. An der Beschlussfassung nimmt der betroffene 
Kreistagsabgeordnete nicht teil.

(5) Ein Verstoß gegen die Offenbarungspflicht nach Abs. 1 wird vom Kreis-
tag durch Beschluss festgestellt.

§ 8
Fraktionen

(1) Die Bildung einer Fraktion, deren Bezeichnung, der Name des Vorsit-
zenden, der Vertreter, der Mitglieder und der Hospitanten sowie jede Ände-
rung einschließlich der Auflösung einer Fraktion sind dem Vorsitzenden des 
Kreistages schriftlich mitzuteilen. Unterhält die Fraktion eine Geschäfts-
stelle, so hat die Mitteilung auch die Anschrift der Geschäftsstelle und den 
Namen des Geschäftsführers zu enthalten.

(2) Die innere Ordnung einer Fraktion muss demokratischen und rechts-
staatlichen Grundsätzen entsprechen. In ihrer inneren Organisation ist 
eine Fraktion frei. Eine Fraktion kann einen Vorsitzenden oder mehrere 
Vorsitzende haben. Der Vorsitzende einer Fraktion hat mindestens einen 
Stellvertreter. Der Vorsitzende vertritt die Fraktion nach außen. Hat eine 
Fraktion mehrere Vorsitzende, so können diese nur einen anteiligen An-
spruch auf Aufwandsentschädigung geltend machen. Das Nähere regelt 
die Entschädigungssatzung.

(3) Die Fraktionen können Kreistagsabgeordnete, die keiner Fraktion ange-
hören, als Hospitanten aufnehmen. Bei der Feststellung der Mindeststärke 
einer Fraktion zählen Hospitanten nicht mit. Ein Kreistagsabgeordneter 
kann nur einer Fraktion angehören.

(4) Die Fraktionen haben dafür Sorge zu tragen, dass auch ihre Mitarbeiter 
und Gäste solche Angelegenheiten verschwiegen behandeln, deren Ge-
heimhaltung ihrer Natur nach erforderlich, besonders vorgeschrieben oder 
vom Kreistag oder einem seiner Ausschüsse beschlossen worden ist.

§ 9
Behandlung von Vorlagen und Anträgen

(1) Beschlüssen des Kreistages müssen eine Vorlage oder ein Antrag zu-
grunde liegen. Dies gilt nicht bei Wahlen. Diese sind auch gültig, wenn der 
Gewählte direkt vor der Wahl vorgeschlagen wurde.

(2) Vorlagen müssen einen Beschlussvorschlag und eine Begründung 
enthalten. Sie sind vom Landrat und dem zuständigen Beigeordneten 
bzw. Fachbereichsleiter zu unterzeichnen. Sind finanzielle Auswirkungen 
zu erwarten, muss der Kämmerer gegenzeichnen. Wesentliche Rechts-
grundlagen für die angestrebte Entscheidung sind in der Begründung 
anzugeben. Die Beschlussvorlagen werden mit einer fortlaufenden Num-
mer versehen.

(3) Sollen Vorlagen in der Sitzung von der Verwaltung erläutert werden, 
wird dies vom Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Landrat bestimmt.

(4) Anträge zu Punkten der Tagesordnung können von einzelnen Kreistags-
abgeordneten und von den Fraktionen des Kreistages eingebracht werden. 
Sie sind an den Vorsitzenden zu richten. Sie sollen eine Begründung mit 
Beschlussvorschlag enthalten und spätestens drei Arbeitstage vor dem 
Sitzungstermin eingegangen sein. Anträge der Fraktionen sind vom Frakti-
onsvorsitzenden, einem Vertreter oder einem Beauftragten zu unterzeich-
nen. Den Fraktionsvorsitzenden und dem Landrat ist eine Abschrift durch 
das Kreistagsbüro zuzuleiten.

(5) Der Landrat unterrichtet den Kreistag im Rahmen der Tagesordnung 
regelmäßig und unaufgefordert entsprechend § 131 Abs. 1 i. V. m. § 54 
Abs. 2 BbgKVerf über alle wichtigen Angelegenheiten, einschließlich der 
Maßnahmen im Bereich der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
und der Auftragsangelegenheiten. Den Fraktionen ist im Anschluss eine 
Redezeit von maximal 5 Minuten einzuräumen.

(6) Jeder Abgeordnete kann vom Landrat Auskunft oder Akteneinsicht 
nach § 131 Abs. 1 i. V. m. § 29 Abs. 1 BbgKVerf verlangen. Das Ersuchen ist 
schriftlich an den Landrat zu richten. Für die Verwertung der übermittelten 
Daten gelten die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Bestimmun-
gen der Datenschutzgesetze. Die Akteneinsicht erfolgt in den Räumen des 
angefragten Fachbereichs.
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(7) Über Anträge, deren Annahme die Bereitstellung von Mitteln erfordert, 
die im Haushaltsplan nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorgesehen 
sind, darf nur beraten und abgestimmt werden, wenn sie gleichzeitig einen 
ausreichenden und zulässigen Deckungsvorschlag enthalten.

§ 10
Rücknahme und Änderung von Anträgen und Vorlagen, 

Änderungsanträge, Gegenanträge, Teilungsanträge 
und erneute Anträge

(1) Jeder Antrag kann durch den Antragsteller bis zu Beginn der Abstim-
mung zurückgezogen oder abgeändert werden. Entsprechendes gilt für die 
Vorlagen des Landrates.

(2) Bis zu Beginn der Abstimmung können zu Anträgen und Vorlagen Ab-
änderungs- und Gegenanträge gestellt sowie Teilung beantragt werden.

§ 11
Anfragen

(1) Jeder Kreistagsabgeordnete ist berechtigt, Anfragen über Angelegen-
heiten des Kreises, die nicht auf der Tagesordnung stehen, an den Vorsit-
zenden oder an den Landrat zu stellen.

(2) Die Anfragen müssen dem Vorsitzenden mindestens zwei Arbeitstage 
vor der Sitzung schriftlich vorliegen. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind den 
Fraktions-vorsitzenden und dem Landrat Abschriften durch das Kreistags-
büro zuzuleiten. Der Sitzungstag wird bei der Frist nicht mitgerechnet.

(3) Der Anfragende ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, die Anfra-
ge vorzutragen und zu begründen.

(4) Anfragen werden mündlich beantwortet, es sei denn, der Anfragende 
wünscht eine schriftliche Beantwortung. Die schriftliche Beantwortung soll 
im Regelfall binnen zwei Wochen erfolgen.

(5) Nach der Beantwortung erhält der Anfragende das Wort zu kurzen 
Ausführun-gen und Zusatzfragen.

(6) Danach kann eine Aussprache über die Anfrage folgen, sofern der 
Kreistag dies beschließt.

(7) Der Vorsitzende kann die Beantwortung von Anfragen, die kurzfristig 
nicht beantwortet werden können, auf die Tagesordnung der nächsten Sit-
zung verweisen.

(8) Anfragen, die erst in der Sitzung gestellt werden, sollen in der Sitzung 
beant-wortet werden, wenn sich der Befragte hierzu in der Lage sieht. An-
derenfalls sind derartige Anfragen in der folgenden Kreistagssitzung zu 
beantworten, wenn nicht der Anfragende auf eine schriftliche Antwort in-
nerhalb von 14 Kalendertagen besteht.

§ 12
Petitionen

(1) Vorschläge, Hinweise und Beschwerden außerhalb der Einwohnerfrage-
stunde an den Kreistag sind vom Petitionsausschuss zu behandeln. Findet 
innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Petition eine Sitzung des Pe-
titionsausschusses nicht statt, so ist dem Petenten ein Zwischenbescheid 
zu erteilen.

(2) Der Kreistag ist in der nächsten Sitzung über die vorliegenden Petitio-
nen und die Ergebnisse zu unterrichten.

(3) Wurde eine Petition dem Landrat zur weiteren Bearbeitung überwiesen, 
so gibt dieser innerhalb von drei Wochen dem Petitionsausschuss schrift-
lich Mitteilung. Kann der Landrat die festgesetzte Frist nicht einhalten, teilt 

er die Gründe der Verzögerung und deren vermutliche Dauer mit. Der Peti-
tionsausschuss bestimmt unter Beachtung dessen eine neue Frist.

§ 13
Einwohneranträge

(1) Zulässige Einwohneranträge gemäß § 131 Abs. 1 i. V. m. § 14 BbgKVerf 
sind im nächsten Kreistag zu behandeln. Der Einwohnerantrag kann durch 
einen Vertreter erläutert werden. Die Prüfung der Zulässigkeit erfolgt durch 
den Kreisausschuss.

(2) Wird ein Einwohnerantrag vom Kreistag an Ausschüsse überwiesen, 
ist den Vertretern des Antrags auch in den Ausschüssen Gelegenheit zu 
Erläuterungen zu geben.

§ 14
Sitzungsleitung und -verlauf

(1) Der Vorsitzende leitet die Sitzung. Im Verhinderungsfalle leitet der 
nächste anwesende Stellvertreter des Vorsitzenden die Sitzung. Sind auch 
alle Stellvertreter verhindert, so leitet der Landrat die Sitzung.

(2) Jeder Kreistagsabgeordnete darf nur sprechen, wenn der Vorsitzende 
das Wort erteilt hat. Der Redner darf nur die zur Erörterung stehende An-
gelegenheit be-handeln. Werden vom Redner Schriftsätze verlesen, so sind 
diese dem Kreistagsbüro zwecks Fertigung der Niederschrift zur Verfügung 
zu stellen.

(3) Das Wort wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt. Melden 
sich mehrere Kreistagsabgeordnete gleichzeitig, so entscheidet der Vorsit-
zende über die Reihenfolge.

(4) Die Redezeit beträgt maximal fünf Minuten. Dies gilt nicht für Etatre-
den und Berichterstattungen durch Ausschussvorsitzende.

(5) Den antragstellenden und berichterstattenden Abgeordneten steht das 
Wort sowohl zu Beginn als auch am Schluss der Beratung zu.

(6) Der Vorsitzende kann jederzeit das Wort ergreifen. Will er sich an der 
Beratung beteiligen, hat er für die Dauer der Rede den Vorsitz an den Ver-
treter abzugeben.

(7) Dem Landrat ist auch außerhalb der Rednerfolge jederzeit das Wort 
zu erteilen. Soweit neben den Beigeordneten andere Dienstkräfte an der 
Sitzung teilnehmen, ist diesen das Wort zu erteilen, wenn der Landrat zu-
stimmt oder dies wünscht.

(8) Sind alle Wortmeldungen erledigt, erklärt der Vorsitzende die Beratung zum 
Tagesordnungspunkt für geschlossen. Danach kann das Wort nur noch zur Ge-
schäftsordnung oder zur Abgabe einer persönlichen Erklärung erteilt werden.

(9) Der Kreistag kann auf Antrag zur Geschäftsordnung durch Beschluss 
die Dauer der Aussprache, die Redezeit und die Zahl der Redner begrenzen. 
Er kann beschließen, dass das Wort nur einmal erteilt werden darf.

§ 15
Zwischenfragen

(1) Jeder Kreistagsabgeordnete ist berechtigt, nach Eröffnung der Ausspra-
che Zwischenfragen an den Redner zu stellen. Die Fragen sind möglichst 
kurz zu formulieren.

(2) Auf Befragen des Vorsitzenden kann der Redner die Zwischenfrage zu-
lassen oder ablehnen.

(3) Der Vorsitzende soll im gleichen Zusammenhang nicht mehr als zwei 
Zwischenfragen zulassen.
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§ 16
Persönliche Erklärungen

(1) Zur Richtigstellung eigener Ausführungen oder zur Zurückweisung von 
Angriffen gegen die eigene Person soll das Wort auch außerhalb der Rei-
henfolge erteilt werden. Weitere Ausführungen zum Tagesordnungspunkt 
sind nicht zulässig.

(2) Die Redezeit soll drei Minuten nicht überschreiten.

§ 17
Verletzung der Ordnung

(1) Redner, die von der Sache abweichen, können vom Vorsitzenden zur 
Sache und im Wiederholungsfalle zur Ordnung gerufen werden.

(2) Wer sich ungebührlicher oder beleidigender Äußerungen bedient, ist 
zur Ordnung zu rufen. Auf Antrag ist in der nächsten Sitzung darüber ab-
zustimmen, ob der Kreistag den Ordnungsruf für gerechtfertigt hält. Eine 
Aussprache über die Berechtigung, zur Ordnung gerufen worden zu sein, 
ist unzulässig. 

(3) Mit seinem Ordnungsruf kann der Vorsitzende dem Redner das Wort 
entziehen. Einem Redner, dem das Wort entzogen worden ist, ist es zu 
diesem Tagesordnungspunkt nicht wieder zu erteilen.

(4) Mit dem dritten Ordnungsruf oder bei grober Verletzung der Ordnung 
kann der Vorsitzende einen Kreistagsabgeordneten des Saales verweisen. 
Als grobe Verletzung der Ordnung gelten insbesondere eine fortdauernde 
Nichtbeachtung der Anordnungen des Vorsitzenden sowie sonstige schwere 
Störungen des Sitzungsfriedens. Der Kreistagsabgeordnete soll beim zweiten 
Ordnungsruf auf die Möglichkeit des Ausschlusses hingewiesen werden.

(5) Durch Kreistagsbeschluss kann Kreistagsabgeordneten, die die Ord-
nung grob verletzen, die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung 
ganz oder teilweise entzogen werden.

(6) Die Beschlüsse zu Abs. 4 und 5 sind dem Kreistagsabgeordneten schrift-
lich mitzuteilen. 

(7) Gegen die Beschlüsse kann der Kreistagsabgeordnete beim Vorsitzen-
den des Kreistages schriftlich Beschwerde einreichen. Über die Beschwer-
de entscheidet der Kreistag in seiner nächsten Sitzung.

(8) Der Vorsitzende kann Zuhörer, die die Sitzung stören, ausschließen, die 
Sitzung unterbrechen oder den Zuhörerraum räumen lassen.

§ 18
Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung

Kann der Vorsitzende die Ordnung infolge störender Unruhe nicht wieder 
herstellen, so unterbricht er die Sitzung oder schließt sie. Kann der Vorsit-
zende sich kein Gehör verschaffen, so verlässt er seinen Platz. Die Sitzung 
ist dadurch unterbrochen. Besteht nach fünfzehn Minuten nicht die Mög-
lichkeit, die Sitzung fortzusetzen, so ist sie beendet.

§ 19
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können außer der Reihe gestellt werden 
und gehen allen anderen Anträgen vor. Sie bedürfen keiner Begründung. 
Anträge zur Geschäftsordnung werden angezeigt durch das Heben beider 
Arme. Bei ausdrücklichem Widerspruch ist vor der Abstimmung ein Redner 
für und ein Redner gegen den Antrag zu hören.

(2) Auf Anträge zur Geschäftsordnung muss der Vorsitzende das Wort unver-
züglich außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilen, höchstens 

jedoch dreimal einem Redner zum selben Gegenstand. Die Ausführungen 
dürfen sich nur auf die geschäftsordnungsmäßige Behandlung des zur Ver-
handlung stehenden Gegenstandes beziehen. Bei Verstößen soll dem Redner 
das Wort entzogen werden. Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten.

(3) Beschließt der Kreistag, antragsgemäß zur Tagesordnung überzugehen, 
so gilt der Besprechungspunkt als erledigt, sofern die Bestimmungen des 
Abs. 4 berücksichtigt wurden. Wird der Antrag zur Geschäftsordnung ab-
gelehnt, so darf er im Laufe derselben Beratung nicht wiederholt werden.

(4) Ein Antrag auf Schluss der Rednerliste bzw. Schluss der Aussprache 
kann nur von einem Kreistagsabgeordneten gestellt werden, der noch 
nicht zur Sache gesprochen hat. Der Vorsitzende hat vor der Abstimmung 

a)  die Namen der Redner aus der Rednerliste zu verlesen, die noch nicht 
zu Wort gekommen sind, und

b)  sich davon zu überzeugen, dass jede Fraktion Gelegenheit dazu hatte, 
ihre Argumente zum Beratungsgegenstand vorzutragen; anderenfalls 
hat der Vorsitzende hierzu die Möglichkeit einzuräumen.

§ 20
Schluss der Aussprache

(1) Die Aussprache ist beendet, wenn

a)  die Rednerliste erschöpft ist, sich niemand mehr zu Wort meldet und 
der Vor-sitzende die Aussprache für geschlossen erklärt oder

b)  der Kreistag einen entsprechenden Beschluss zur Geschäftsordnung fasst.

(2) Nach Schluss der Beratung kann das Wort nur noch zur Geschäftsord-
nung oder zur Abgabe persönlicher Erklärungen erteilt werden.

§ 21
Vertagung und Unterbrechung

(1) Vor Erledigung der Tagesordnung kann die Sitzung nur vertagt oder un-
ter-brochen werden, wenn es der Kreistag auf Vorschlag des Vorsitzenden 
oder auf Antrag beschließt. § 19 bleibt unberührt. Die Fortsetzungssitzung 
ist allein der Behandlung der noch offenen Tagesordnungspunkte dersel-
ben Tagesordnung vorbehalten. Der Beschluss über die Unterbrechung der 
Sitzung muss Zeit und Ort der Fortsetzungssitzung bestimmen.

(2) Auf Antrag einer Fraktion oder eines Zehntels der gesetzlichen Zahl der 
Kreistagsabgeordneten ist eine Auszeit zu gewähren. Die Dauer bestimmt 
der Vorsitzende des Kreistages.

§ 22
Abstimmungen

(1) Über jede Vorlage und jeden Antrag ist gesondert abzustimmen.

(2) Bei mehreren Anträgen zu dem gleichen Gegenstand wird über den 
weitestgehenden Antrag zuerst, über einen Gegenantrag oder einen An-
trag auf Abänderung vor dem ursprünglichen Antrag abgestimmt. Über je-
den Antrag ist gesondert abzustimmen. Bestehen Zweifel darüber, welcher 
Antrag der weitestgehende ist, so entscheidet der Vorsitzende.

Im Übrigen gilt für Abstimmungen folgende Reihenfolge:

a)  Antrag auf Ergänzung oder Abänderung der Tagesordnung,
b)  Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung,
c)  Antrag auf Aufhebung der Sitzung,
d)  Antrag auf Unterbrechung der Sitzung,
e)  Antrag auf Vertagung,
f)  Antrag auf Verweisung an einen Ausschuss,
g)  Antrag auf Verweisung an die Fraktionen,
h)  Antrag auf Schluss der Aussprache,
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i)  Antrag auf Schluss der Rednerliste,
j)  Antrag auf Begrenzung der Zahl der Redner,
k)  Antrag auf Begrenzung der Dauer der Redezeit,
l)  Antrag auf Begrenzung der Aussprache,
m)  Antrag zur Sache.

(3) Vor der Abstimmung ist die endgültige Formulierung des zu fassenden 
Beschlusses zu verlesen, soweit sie sich nicht aus der Vorlage ergibt; das 
gilt nicht für Geschäftsordnungsanträge. Der Vorsitzende stellt die Frage, 
über die abgestimmt werden soll, so, dass sie mit Ja oder Nein beantwortet 
werden kann.

(4) Die Beschlussfassung erfolgt offen durch Handheben, erkennbare Zu-
stimmung oder durch Erheben von den Sitzen; falls erforderlich, durch Aus-
zählen. Wenn ein Abgeordneter es fordert, muss ausgezählt werden. Das 
Ergebnis der Auszählung ist unmittelbar danach bekannt zu geben.

(5) Für die namentliche Abstimmung bedarf es des Antrages eines Fünftels 
der Kreistagsabgeordneten oder einer Fraktion. 

§ 23
Wahlen

Wahlen erfolgen – soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist – gemäß 
§ 131 Abs. 1 i. V. m. § 39 Abs. 1 S. 5 BbgKVerf geheim, es sei denn, dass ein-
stimmig etwas anderes beschlossen wird. Enthaltungen zählen in diesem 
Fall wie eine Nein-Stimme.

§ 24
Feststellung und Verkündung des Abstimmungs- 

oder Wahlergebnisses

(1) Der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung durch Abfragen der 
Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen fest und gibt 
es anschließend bekannt. Soweit es erforderlich ist oder von einem Ab-
geordneten gewünscht wird, veranlasst er eine Auszählung der Stimmen.

(2) Zweifel an der Richtigkeit des Abstimmungsergebnisses können nur so-
fort nach seiner Bekanntgabe geltend gemacht werden. Die Abstimmung 
wird sodann einmal wiederholt.

(3) Bei Beschlüssen, die mit qualifizierter Mehrheit zu fassen sind, hat der 
Vorsitzende durch ausdrückliche Erklärung festzustellen, ob diese Mehr-
heit erreicht worden ist.

(4) Die Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen entscheidet, 
soweit das Gesetz keine qualifizierte Stimmenmehrheit fordert. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit mit, nicht aber bei der Errechnung der Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit ist ein Antrag/eine Beschlussvorlage abgelehnt.

(5) Falls der Vorsitzende oder der Landrat vor oder nach der Stellung eines 
Antrages darauf aufmerksam macht, dass dem Landkreis infolge dieses 
Beschlusses Schaden entstehen kann, ist namentlich abzustimmen.

(6) Bei namentlicher Abstimmung werden die Namen der Kreistagsmitglie-
der in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und die Stimmabgabe in der 
Niederschrift vermerkt.

(7) Bei einem Losentscheid wird das Los vom Vorsitzenden gezogen.

(8) Das Abstimmungsergebnis ist in der Niederschrift zu protokollieren.

§ 25
Abstimmungen und Wahlen durch Stimmzettel

(1) Bei Abstimmungen und Wahlen durch Stimmzettel gelten die nachfol-
genden Regelungen.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt in einer Wahlkabine.

(3) Gezählt werden nur die abgegebenen Stimmzettel. Wenn ein Stimm-
zettel nicht abgegeben wird, wird diese Stimme nicht mitgezählt; sie zählt 
auch nicht als Enthaltung.

(4) Stimmzettel sind ungültig, wenn

a)  sie bei einer Wahl Namen nicht wählbarer Personen aufweisen,
b)  sie unleserlich sind,
c)  sie mehrdeutig sind,
d)  sie Zusätze enthalten,
e)  sie durchgestrichen sind 
oder
f)  bei einer Wahl mit „Ja“ oder „Nein“ gestimmt wird.

(5) Eine Stimmenthaltung ist gegeben, 

a)  wenn der Stimmzettel unbeschriftet oder nicht gekennzeichnet ist oder
b)  auf dem Stimmzettel durch das Wort „Stimmenthaltung“ oder in ähn-

licher Weise unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht ist, dass der Ab-
stimmungsberechtigte sich der Stimme enthält.

(6) Die Stimmzettel werden durch je einen Kreistagsabgeordneten der 
Kreistagsfraktionen ausgezählt. Über das Ergebnis ist eine gesonderte 
Niederschrift zu fertigen, die von diesen Abgeordneten zu unterzeichnen 
ist. Das Ergebnis ist dem Vorsitzenden mitzuteilen.

§ 26
Ton- und Bildübertragung, Ton- und Bildaufzeichnung

(1) Sofern Medienvertreter die Zulassung von Ton- oder Bildübertragun-
gen oder die Fertigung von Ton- oder Bildaufzeichnungen wünschen, fragt 
der Vorsitzende des Kreistages vor der Feststellung der Tagesordnung, ob 
hiergegen Bedenken bestehen. Eine Übertragung oder Aufzeichnung ist 
zulässig, wenn sich die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des 
Kreistages dafür ausspricht. 

(2) Ton- und Bildübertragungen der Verwaltung in andere Räume der Kreis-
verwaltung während einer laufenden Sitzung sind zulässig, um damit eine 
größere Öffentlichkeit herzustellen.

(3) Tonaufzeichnungen zur Erleichterung der Sitzungsniederschrift sind zu-
lässig. Sie sind nach der folgenden Sitzung zu löschen.

§ 27
Sitzungs- und Beschlussniederschriften

(1) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzen-
den zu unterzeichnen ist.

(2) Die Niederschrift wird als Beschlussprotokoll geführt. Sie muss enthal-
ten

a)  Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, evtl. Unterbrechungen,
b)  Namen der anwesenden Kreistagsabgeordneten sowie der fehlenden 

Kreistagsabgeordneten mit dem Vermerk, ob sie mit oder ohne Ent-
schuldigung gefehlt haben,

c)  verspätetes Kommen und vorzeitiges Verlassen der Sitzung durch 
Kreistagsabgeordnete,

d)  die Namen der wegen Befangenheit ausgeschlossenen Mitglieder des 
Kreistages mit Hinweis auf den entsprechenden Tagesordnungspunkt,

e)  Namen der geladenen Mitarbeiter der Verwaltung,
f)  die beschlossene Tagesordnung,
g)  die gestellten Anträge,
h)  den wesentlichen Inhalt der Antworten auf Anfragen,
i)  den Wortlaut der Beschlüsse und die Wahlergebnisse unter Angabe 

des jeweiligen Abstimmungsergebnisses und eines Hinweises, falls ein 
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Kreistagsabgeordneter aufgrund von Regelungen der BbgKVerf an der 
Beratung und Entscheidung nicht teilgenommen hat,

j)  bei Losentscheid die Beschreibung des Verfahrens,
k)  Ordnungsmaßnahmen,
l)  bei namentlicher Abstimmung, wie jeder Kreistagsabgeordnete per-

sönlich gestimmt hat,
m)  bei Wahlen das Wahlergebnis sowie die Zahl der Stimmen für die ein-

zelnen Bewerber.

(3) Jeder Kreistagsabgeordnete kann verlangen, dass bestimmte Ausfüh-
rungen in die Niederschrift aufgenommen werden.

(4) Die Niederschrift ist dem Vorsitzenden innerhalb von zwei Wochen zur 
Unterschrift vorzulegen. Die Niederschrift ist jedem Kreistagsabgeordne-
ten, den Fraktionen und dem Landrat innerhalb von drei Wochen nach 
Unterzeichnung zu übersenden. Werden innerhalb von zwei Wochen nach 
Absendung der Niederschrift keine schriftlichen Einwendungen erhoben, 
gilt sie als anerkannt.

(5) Einwendungen gegen die Niederschrift sind schriftlich dem Kreistags-
büro zuzuleiten. Der Kreistag entscheidet daraufhin in seiner nächsten Sit-
zung, ob und in welcher Weise die Niederschrift zu berichtigen ist.

(6) Die Niederschrift kann den Abgeordneten auch in elektronischer Form 
zur Verfügung gestellt werden. Dies entbindet allerdings nicht von der 
Übersendung der Niederschrift in Papierform.

(7) Die Niederschrift kann in elektronischer Form der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Ausgenommen hiervon ist die Niederschrift 
zum nichtöffentlichen Teil einer Kreistagssitzung. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn im nichtöffentlichen Teil personen- oder unternehmensbezo-
gene Daten (Betriebsgeheimnisse) erörtert wurden.

§ 28
Ausschüsse

(1) Für die vom Kreistag gebildeten Ausschüsse und Unterausschüsse gel-
ten die gesetzlichen und die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

a)  An die Stelle des Vorsitzenden des Kreistages tritt bei den Ausschüssen 
der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses.

b)  Wenn aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen von den Fraktionen 
ein Ausschussvorsitzender nicht benannt werden oder eine Fraktion 
das ihr zustehende Vorschlagsrecht für den Vorsitz in einem Ausschuss 
nicht wahrnehmen konnte, beruft der Vorsitzende des Kreistages die 
erste Sitzung des Ausschusses ein. Diese Sitzung wird vom ältesten 
Ausschussmitglied geleitet. Die dem Ausschuss angehörenden Kreis-
tagsmitglieder wählen den Ausschussvorsitzenden.

c)  Die Tagesordnung der Ausschusssitzungen setzt der Vorsitzende des 
Ausschusses fest.

d)  Ist ein Ausschussmitglied verhindert, an der Ausschusssitzung teilzu-
nehmen, so hat es seine Vertretung, soweit eine solche benannt wurde, 
zu unterrichten und ihr die Unterlagen zu übermitteln. Es kann auch 
stattdessen das Kreistagsbüro um Benachrichtigung bitten.

e)  Ausfertigungen der Vorlagen und Niederschriften für bzw. über die 
Ausschusssitzungen sind außer den Mitgliedern des jeweiligen Aus-
schusses auch dem Vorsitzenden des Kreistages, dessen Vertretern, 
den Fraktionsvorsitzenden und dem Landrat zu übersenden. Die Kreis-
tagsabgeordneten erhalten die Einladungen für Ausschusssitzungen 
per E-Mail zur Information.

f)  Bei geheimen Abstimmungen und Wahlen ist, sofern eine Wahlkabine 
nicht zur Verfügung steht, die geheime Stimmabgabe in anderer geeig-
neter Weise sicherzustellen.

(2) Der Kreisausschuss und die freiwilligen Ausschüsse sind berechtigt, zu 
ihren Sitzungen Sachverständige hinzuzuziehen.

(3) Ein freiwilliges Ausscheiden aus einem Ausschuss erfolgt durch schrift-
liche Verzichtserklärung an den Vorsitzenden des Kreistages. Die Fraktio-
nen, vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden, sind befugt, gemäß § 43 
Abs. 2 S. 3 BbgKVerf ihre Ausschussmitglieder oder deren Vertreter jeder-
zeit auszutauschen. Der Austausch wird wirksam mit Erklärung gegenüber 
dem Vorsitzenden des Kreistages, es sei denn, die Fraktion benennt einen 
späteren Zeitpunkt.

(4) Ausschüsse können ihren Vorsitzenden damit beauftragen, die Positi-
on des Ausschusses zu einem Tagesordnungspunkt im Kreistag oder im 
Kreisausschuss vorzutragen. Ausschüsse können ihren Vorsitzenden da-
mit beauftragen, Positionen des Ausschusses als Antrag im Kreistag oder 
Kreisausschuss einzubringen. In diesem Falle wird im Antrag kenntlich 
gemacht, dass der Antragsteller nicht in der Eigenschaft als Abgeordne-
ter bzw. namens einer Fraktion, sondern im Auftrage des Ausschusses den 
Antrag stellt.

§ 29
Änderung und Abweichung von der Geschäftsordnung

(1) Einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung können, soweit sie 
nicht gesetzlich oder in der Hauptsatzung verankert sind, für die Dauer 
einer Sitzung durch einstimmigen Beschluss außer Kraft gesetzt werden.

(2) Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung sind im Kreistag bekannt 
zu geben und können frühestens in der nächsten Sitzung des Kreistages 
behandelt werden.

§ 30
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Geschäftsordnung Funktionen mit einem geschlechtsspe-
zifischen Begriff beschrieben werden, gilt die Aussage auch für das jeweils 
andere Geschlecht, soweit sich aus der Natur der Sache nichts anderes 
ergibt.

§ 31
Drucksachen am Ende der Wahlperiode

(1) In der letzten Sitzung des Kreistages vor Ende der Wahlperiode hat der 
Landrat in einer Vorlage die bis dahin unerledigten Beschlüsse des Kreista-
ges und Anfragen dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen.

(2) Drucksachen, die mit Ablauf der Wahlperiode, in der sie eingereicht 
worden sind, nicht erledigt wurden, sind dem neu gewählten Kreistag vor-
zulegen.

§ 32
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrer Beschlussfassung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die vom Kreistag am 09.10.2014 beschlossene Geschäftsord-
nung außer Kraft.

Bad Belzig, den 26.06.2019

Mirna Richel
Vorsitzende des Kreistages

- DS -

Ende des amtlichen Teils
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Informationen

Entwurf Terminplan 2019
für die Sitzungen des Kreistages 

Potsdam-Mittelmark
und seiner Ausschüsse
(August bis Dezember)

August 2019

33. KW vom 12.08. – 18.08.2019
Mittwoch  14.08.19  16:00 Uhr  Jugendhilfeausschuss
Donnerstag  15.08.19  15:00 Uhr  Kreistag

35. KW vom 26.08. – 01.09.2019
Dienstag  27.08.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Rechnungsprüfung und 

Petitionen
Dienstag  27.08.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Verwaltungsstandorte- 

entwicklung, Verwaltungsdigitalisie-
rung und Personalentwicklung

Mittwoch  28.08.19  16:00 Uhr  Jugendhilfeunterausschuss „Planung“
Donnerstag  29.08.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Soziales und Arbeits-

förderung

September 2019

37. KW vom 09.09. – 15.09.2019
Dienstag  10.09.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 

und Infrastruktur
Mittwoch  11.09.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Ordnung, Sicherheit 

und Verkehr
Donnerstag  12.09.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Bildung, Kultur und 

Sport

39. KW vom 23.09. – 29.09.2019
Dienstag  24.09.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, 

Recht, Bauen und Landwirtschaft
Mittwoch  25.09.19  16:00 Uhr  Jugendhilfeausschuss
Donnerstag  26.09.19  17:00 Uhr  Kreisausschuss

Oktober 2019

41. KW vom 07.10. – 13.10.2019
Donnerstag  10.10.19  15:00 Uhr  Kreistag

43. KW vom 21.10. – 27.10.2019
Dienstag  22.10.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Rechnungsprüfung und 

Petitionen
Dienstag  22.10.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Verwaltungsstandorte- 

entwicklung, Verwaltungsdigitalisie-
rung und Personalentwicklung

Mittwoch  23.10.19  16:00 Uhr  Jugendhilfeunterausschuss „Planung“
Donnerstag  24.10.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Soziales und Arbeits-

förderung

November 2019

45. KW vom 04.11. – 10.11.2019
Dienstag  05.11.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 

und Infrastruktur
Mittwoch  06.11.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Ordnung, Sicherheit 

und Verkehr
Donnerstag  07.11.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Bildung, Kultur und 

Sport

47. KW vom 18.11. – 24.11.2019
Dienstag  19.11.19  16:00 Uhr  Jugendhilfeausschuss
Mittwoch  20.11.19  16:00 Uhr  Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, 

Recht, Bauen und Landwirtschaft
Donnerstag  21.11.19  17:00 Uhr  Kreisausschuss

Dezember 2019

49. KW vom 02.12. – 08.12.2019
Donnerstag  05.12.19  15:00 Uhr  Kreistag

KW = Kalenderwoche
blau = Ferien

Seniorentrainer in PM

Ausbildung im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark 2019

Der Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte bietet für alle Bewohner des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark, die älter als 55 Jahre sind, ab Herbst 
2018 wieder eine Seniortrainerausbildung an. 

Seniortrainer sind Aktive, in der Regel Ältere, die sich in Ihrer Freizeit 
ehrenamtlich engagieren wollen. Sie engagieren sich in Kitas und Schu-
len, entwickeln selbstständig soziale Projekte, sind Mediatoren und auch 
Multiplikatoren in ihrer Kommune. Sie organisieren die Seniorenarbeit 
oder gründen einen Seniorenbeirat, usw. Für diese umfangreichen ehren-
amtlichen Aufgaben erhalten sie eine fundierte Ausbildung. Die Ausbil-
dungsinhalte sind: Projektentwicklung, Bürgerschaftliches Engagement, 
Gesprächsführung, Moderation und Kommunikation, Spender- und Spon-
sorenwerbung, Versicherungsfragen, Präsentation, Öffentlichkeitsarbeit, 
Werbung und einen Überblick der Kommunalstrukturen und die Netzwerke 
in Potsdam-Mittelmark. 

Die einzigen Voraussetzungen für die Kursteilnehmer sind: Wohnort im 
Landkreis PM, Alter über 55 Jahre und Bereitschaft zur ehrenamtlicher Ar-
beit.

Der neue Kurs 2019 beinhaltet 3 Modulen mit insgesamt 9 Tage. Es sind 
alle 3 Module zu absolvieren. Am letzten Tag übergibt der Landrat an die 
Teilnehmer ein Zertifikat.

Termine: 
• Modul 1: 16.09. - 18.09.2019, 
• Modul 2: 23.10. - 25.10.2019, 
• Modul 3: 20.11. - 22.11.2019. 

Die Ausbildung findet in der  Heimvolkshochschule (HVHS) am Seddiner 
See statt. Durch die Unterstützung des Landkreises Potsdam-Mittelmark 
ist für alle Teilnehmer die Ausbildung kostenfrei.

Nach der erfolgreichen Ausbildung darf man sich Seniortrainer nennen und 
wird in das Netzwerk SeniorKompetenzTeam PM aufgenommen. Innerhalb 
des Netzwerkes erhält man regelmäßig eine Weiterbildung, verbunden mit 
einem Erfahrungsaustausch. 

Bitte melden sie sich an: 
Akademie 2.Lebenshälfte, Karl-Liebknecht-Str. 111a, Tel. 0331/2004695, 
spaethe@lebenshaelfte.de, www.akademie2.lebenshaelfte.de.
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Blutspendetermine im Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Landeshauptstadt Potsdam

Monat August 

01. August 2019 Beelitz, Robert-Tiedemann-Haus, Clara-Zetkin-Str. 16 14.30 bis 19.00 Uhr

05.August 2019 Neuseddin, Grundschule. Hans-Beimler-Str. 17  16.00 bis 19.00 Uhr

07. August 2019 Teltow, Gesundheitszentrum, Potsdamer Str. 7/9 15.00 bis 19.00 Uhr

12. August 2019 Niemegk, Schulküche, Straße der Jugend 8A 15.00 bis 19.00 Uhr

15. August 2019 Werder, Carl von Ossietzky Schule, Unter den Linden 11 15.30 bis 19.00 Uhr

15. August 2019 Potsdam, OSZ „Zum Jagenstein“, Zum Jagenstein 26  16.00 bis 19.00 Uhr

16. August 2019 Stahnsdorf, Gemeinde, Annastr. 3 – 2. OG 15.30 bis 18.30 Uhr

19. August 2019 Bad Belzig, DRK Belzig, Gliener Str. 1 15.00 bis 19.00 Uhr

20. August 2019 Nuthetal, Grundschule „Otto-Nagel“, Andersenweg 43 – Aula 16.00 bis 19.00 Uhr

21. August 2019 Golzow, Schule, Straße der Freundschaft 15.30 bis 18.30 Uhr

22. August 2019 Kleinmachnow, Gemeindeamt, Adolf-Grimme-Ring 10 15.00 bis 19.00 Uhr

22 August 2019 Kloster Lehnin, Ev. Diakonissenhaus Lehnin, Altenhilfezentrum 15.30 bis 19.00 Uhr

22. August 2019 Treuenbrietzen, Bürgerhaus, Breite Str. 71  15.00 bis 19.00 Uhr

24. August 2019 Michendorf, Grundschule Wilhelmshorst, Heidereuterweg 1 09.00 bis 12.00 Uhr

26. August 2019 Potsdam, Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28 15.00 bis 19.00 Uhr

26. August 2019 Groß Kreutz, Zentr. f. Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15 14.00 bis 18.00 Uhr

27. August 2019 Linthe, ADAC Fahrsicherheitszentrum, Am Kalkberg 6 14.00 bis 17.00 Uhr

28. August 2019 Teltow, Gesundheitszentrum, Potsdamer Str. 7/9 15.00 bis 19.00 Uhr

29. August 2019 Borkheide, Bus „Am Marktplatz“, An der Schule 1 16.30 bis 19.30 Uhr

ffnungszeiten im
DRK-Blutspendeinstitut:

DRK-Blutspende-
institut Potsdam
Charlottenstrae , Haus I, 
Eingang Hebbelstrae 
 Potsdam 
(neues rztehaus gegenber 
der Poliklinik) 
Telefon-Nummer: 
--

Montag und Freitag
von : bis : Uhr

Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag
von : bis : Uhr

jeden . Samstag im Monat
von : bis : Uhr

Tglich Blut- und Plasma-
spende mglich! 
Das Parkhaus ist fr Blut-
spender kostenfrei!

Anglerprüfung am 15.08.2019
Wer im Land Brandenburg die Raubfischangel auswerfen möchte, benötigt 
den unbefristeten Fischereischein. Voraussetzung für diesen Fischereisch-
ein ist das Bestehen einer Anglerprüfung.

Die untere Fischereibehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark führt 
am Donnerstag, dem 15.08.2019 um 17:00 Uhr in der Kreisverwaltung, 
Potsdamer Straße 18 in 14776 Brandenburg eine Anglerprüfung durch. Im 
Anschluss kann der Fischereischein gleich in Empfang genommen werden. 

Wer das 14. Lebensjahr vollendet hat und an dieser Anglerprüfung teilneh-
men möchte, kann sich in der unteren Fischereibehörde bis zum 09.08.2019 
schriftlich anmelden. Das Antragsformular sowie die Links zum Fragenpool 
und zum Onlinetest sind im Internet unter www.potsdam-mittelmark.de 
Bürgerservice > Dienstleistungen A – Z>„Anglerprüfung-Zulassung/Prü-
fungsteilnahme“ eingestellt. Die Prüfungsgebühr beträgt 25,00 Euro. 

Weitere Fragen zur Anglerprüfung werden gern unter der Telefon-Nr.  
03381 533-149 beantwortet.

Sonstige Tipps und Termine


